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Art. 10 NÖ VABVNWEBB
 NÖ VABVNWEBB - Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Niederösterreich und Wien zur

Errichtung und zum Betrieb eines Biosphärenpark Wienerwald

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann von den Vertragsparteien frühestens zehn

Jahre nach ihrem Inkrafttreten schriftlich gekündigt werden.

(2) Eine Kündigung wird sechs Monate nach ihrem Einlangen bei der anderen Vertragspartei wirksam. Auf

zivilrechtliche Verp:ichtungen einer Vertragspartei oder der Gesellschaft, die vor einer Kündigung im Sinne der

vorliegenden Vereinbarung eingegangen wurden, werden ungeachtet der Kündigung die Bestimmungen der

vorliegenden Vereinbarung von den Vertragsparteien bis zur Beendigung der zivilrechtlichen Verp:ichtung, längstens

aber zehn Jahre, weiter angewandt. Im Falle einer Kündigung werden die Vertragsparteien die ihnen o=enstehenden

Möglichkeiten zur Lösung von zivilrechtlichen Verpflichtungen wahrnehmen.

In Kraft seit 17.11.2006 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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